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Z den zahlreichsten und schwierigsten Rechtsfragen, welche dıie
Staatsbehörden nicht elten In allen Instanzen hindurch beschäftigen, DE
hören sicher die Streitigkeiten über dıe kirchliche Baulast. IDIie allgemeinen
Rechtsgrundsätze, AaUus denen 1 l aufe der / Jahrhunderte die eutigen KIir-

haben in verschiedenenchenbaukonkurenznormen hervorgegangen Sind,
Ländergebieten ine verschiedene Entwicklung erfahren und ungleich-
artıgen Rechtsverhältnissen geführt. 1e5 kann Ian nicht Hm 1n orößeren
Reichslanden, sondern JA schon In kleineren Ländergebieten beobachten,
besonders in solchen, die trüher unter geistlicher Herrschait tanden und.
durch dıe Säkularisation eliner weltlichen Regierung zugeteilt wurden. Yro-
Tessor LinneDBoOrn:; durch se1ine gründlichen Studien uft dem (jebiete der
kirchlichen Baupflicht a 1s maßgebende Autorität bekannt, vgl Studien E.

Mıiıtt 1916, 073), unternimmt 1n seinem neuesten erke, die Frage
der kirchlichen Baulast HÜr das (jebiet des ehemalıgen geistlichen Fürsten-
tums PYaderborn untersuchen un In rechtsgeschichtlicher Darstellung
einer gylücklichen LÖsSUuNg zuzuführen. Den Anlaß hiezu gyab eın Kirchen-
baustreit der politischen (jemeinde Holzhausen 1m Kreis HMöxter, Reg.-Bez,
inden ; aber der Veritasser hat sich In weiteres iel gesteckt und hat VOIN
dieser Einzelirage ausgehend möglıchst viele andere Kirchorte 1n den HBe-
reich seiner Untersuchungen SCZORECNN un hiedurch den Nachweis .erbracht,
daß 1m Territoriıum des ehemalıgen Fürstentums Paderborn in Gewohn-
heitsrecht bestand, nach weichem die politischen (jeme'nden dıe kirch-
lichen Bauten der katholischen Kirchengemeinden ZUu errichten und Zu unter-
halten hatten Fın olches Recht ist bDer 1n Gegenden mi1t gemischt Kkatho-
ischer und evangelischer Bevölkerung VO besonderer Wichtigkeit, ei]
naturgemäß die rage der Baulast VOT der einen oder anderen Partel 1e
nach der konfessionellen Mehrheit oder Minderheit verschieden betrachtet
; ynam

Proiessor Linneßorn verfolgt seine Aufgabe in unanfechtbarer Logik
auf der Bahn rechtshistorischer Forschung sicher vOorwärts schreitend VO
den Anfängen des Bistums DIS Z eutigen eit FKın kurzer UVeberblick
ber en Beweisgang wird das Ar Genüge zeigen. 1 )as preußische Land-
reC welches nach der Säkularisierung des Fürstbistums eingeführt wurde,
1äßt In Angelegenheit der Kirchenbaupflicht das alte Gewohnheitsrecht un

[Diesesdıe besonderen Provinzlalrechte A gültige Normen fortbestehen.
Provinzialrecht Warl er näher ZU untersuchen. Die einzigen hierin ınaßb-
gebenden Quellen sind aber die Akten der ehemaligen Archidiakonatsver-
waltungen, \Weder dıie Diözesansynoden nmoch dıe en Krrchenordnungen
geben Aufschluß über dıe rage der kirchlichen Baupflicht, auch nicht
einmal die landesherrlichen Verordnungen, ( )ie kirchlichen Bausachen g-
hörten jedoch 1n dıe KOompetel1z der Archidiakonate und die Visitationsbe
richte derselben jefern die sichersten Anhaltspunkte hierüber. us densel-
ben erg1bt sich mi1t Gewißheit, daß dıie Baupflicht in Yanz bestimmter
Weise geordnet War, daß s1ie’ selten einem Widers pruch begegnete. Ar

sind gerichtliche Streitakten und Kekurse anls (Irdınarıat elten {
Kirchenbaupflicht War 1 ehemaligen Fürstbistum Paderborn BEe
das uralte Gewohnheitsrecht geregelt, daß die (jemeinden el Un:-
vermögenheit der ırchen die allZc kirchliche Baulast <ASı tragen hatten
DIie (jemeinden Ssind als politische (jemeinden 1im eutigen Sinne be-
trachten, denn der Unterschied zwischen politischer nd kirchlicher (Gjemeinde
entstand erst 1m Jahrhundert. DIieses Resultat oyründet sich alf dıie
Untersuchung über dıe allmählige Entwicklung und Fortbildung dieses (ie
wohnheitsrechtes. In der karolingischen Zeitperiode angefangen VOIN der
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Bistumsgründung D1S AABUE festen FEinteilung In Archidiakonatsbezirke (806
bIis 1231 kommt tast Ur das Eigenkirchenrecht in Betracht Der FEigen-
tumer der Kırche ist uch ihr Bauherr, der Bischof hat 1Ur darüber
wachen, daß selner Pflicht nachkommt Durch die allmählich eintretende
Scheidung des Kırchengutes In Benefizium (Pfründe) und Kirchenvermögen
werden CS Kechtsgrundlagen geschaffen. DIe Baupftlicht lastet in erster
Linie auft dem Kirchenvermögen, In zweiıter ] inıe aut den Nutznießern
(Gemeinde, Patron, Zehentbesitzer, Pfründeninhaber). In der zweıten Periode,
die sich VOMM Begınn der ÄArchidiakonatseinteilung bis nde des A()-
Jährigen Krieges erstreckt, (1231 — 1648), tritt die rage der Baulast noch
nıcht so stark 1n den Vordergrund, e1l 1m Mittelalter bekanntlich die prI1-
vafte Wohltätigkeit i1ne ogroße Rolle spielt. Diese zeigt sich 1n zahlreichen
großen Stiftungen, Ireiwilliıgen Spenden, WwIrd gefördert durch Bewilligung
VON assen für kirchliche Beiträge, durch die Tätigkeit TOommer Laien-
bruderschatten und Bürgerzünfte, die Tür Ausstattung der Kıirchen un
prächtige Feler des (jottesdienstes in elner Welse sorgten, daß die offizıelle
Inanspruchnahme der (jemeindekassen den Seltenheiten gehörte. Anders
wurde 1n der etizten Periode S Z Säkularisation (1648 — 1803). Die
politischen (jemeinden bildeten noch Konfessionelle Einheiten und nhatten

katholische Mitglieder. Juden ‚WarTr geduldet, mußten ber für
kirchliche Bedürfnisse Abgaben leisten DIie Pflege der kirchlichen nier-

Jag bel den Gemeılnden ; S1e üubten dıe Vermögensverwaltung,legten die Rechnungen, sorgten tür dıie Bedürfnisse des Kultus; alles WarTr
1m Einvernehmen mıiıt der kıirchlichen Behörde geordnet, un kirchliche
Erlässe wurden Von der bürgerlichen Amtsgewalt in Ausführung gebracht.Miıt zunehmendem Schwinden der Privatwohltätigkeit trat dıe (jemelmnde
als solche ZUuU Ersatze eın und bildete sich ach und nach dıe allge-meıilne Ueberzeugung, daß dıie Gemeinde, für welche dıe Kirche da ist,
die kirchlichen Lasten für (CGjottesdienst nd Klerus 7U bestreiten habe und
daß ihr alleın dıie alzce Baulast obliege, das Kirchenvermögen nicht
hinreichend sSe1 Die polıtische (jemeinde Detrachtet sıch gleichsam als
Kirchengemeinde, nımmt Anteıl der Verwaltung der Kirchengüter, Bür-
germelster, Hat ıun (ijemeindevorsteher vertreten In Kirchenangelegenheitendie (jemeinden nd haben das gesam(te Rechnungswesen In ihren Händen
Veber dıe Notwendigkeıt eliner RKeparatur oder e1nes Neubaues entschied
der Archidiakon (Dechant), der bel der Jiährlichen Visıtation d1ıe Baulıich-
keiten in Augenschein nehmen hatte ET bildete die erste nstanz In
Bausachen und die zweıte War das bisch6öfl Ordinariat. uch der Umfangder Baupflicht WAal geregelt: Pfarrhäuser un Mesnerwohnungen wurden
samt Zugehör als Kirchengebäude betrachtet und on der Gemeinde her-
gestellt. Ebenso die Kircheneinrichtung, Friedhöfe, Kultusbedürfnisse USW. ;alles das ag der CGjemeinde, das Kirchenvermögen unzureichend War

Alle diese FErgebnisse werden (0708! uUutor mi1t einer übersichtlich Dordneten Reihe [0)8| urkundlichen Belegen IUr die einzelnen Mfarrgemein-den versehen und damıt der klare Bewels gelıefert, daß die Baulast obser-
vanzmäßig überall den Gemeinden oblag Von besonderem Interesse
ist das VOM Verlasser konstatierte Resultat eingehender Forschung, daß bel
In korporierten Kırchen un Patronatskirchen die Baulast ebentalls on der (je-
meilnde und nicht VO  —_ den Patronen und Kircheninhabern getiragen wurde.

Im etzten Abschnitt behandelt Linneborn die eit VOI der Säkula-
risatiıon bis ZUT Gegenwart. nier der preußischen Regierung wurde
dem bestehenden Rechtsverhältnis nıchts geändert, und bei Einziehung : derBistums- und Klostergüter wurde auf die seelsorglichen Bedürfnisse gebüh-rende Rücksicht SCHOTININEN und für die beibehaltenen Miarrkirchen OomMm
Staate die Frhaltungspflicht In vollem Umfange übernommen. Auch unter
der Iranzösischen Herrschafit des KöÖönigreiches \X/estffalen 1806 — 1813 wurde
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der rechtliche Bestand der kiırchlichen Baulast nicht geändert, die kırchli-
hen Auslagen nach WwI1Ie VOT als Gemeindeausgaben betrachtet. Ja die
Iranzösische Gesetzgebung hatte die Auffassung, daß die polıtischen (je-
meinden TUr ihre Kultusbedürfnisse SÖOrgen verpflichtet selen, WEeNn das
Kirchenvermögen nicht ausreiche. Juden und Andersgläubige blıeben wıe
ehedem ZUT Beitragsleistung verpflichtet. DIie kegilerung legt auf den ntier-
schied zwıschen politischer und kırchlicher (jememinde noch keinen Wert
und die subsidiäre Baupflicht bleibt unangetastet. Bel Kırchen, über welche
der Staat das Patronat übernahm, SOwI1e Del säkularisierten Klosterkirchen
wurde grundsätzlich keine Patronatspflicht anerkannt, sondern d1ie Baulast
blieh Wwıe VOFr alters der (jemeinde. Als Paderborn 813 wieder preußisch
wurde und das allgemeıine Landrecht wıieder ZUT Geltung kam, wurde in
den Rechtsverhältnissen hinsichtlich der Kırchenbaupflicht nichts geändert.
I DIie katholischen (jemeinden übernahmen die Kirchenbedürfnısse auf die
Gemeinderechnung, die kirchliche Baupflicht wurde eintfach als Gemeinde-

rstsache betrachtet, deren Bedeckung durch dıe (irundsteuer erfolgte.
1823 tauchten bei der Kegierung 7 weifel auf, ob denn doch die Unterhal-
ung der Kırchengebäude eine Kommunallast sSe1 ESs wurde daher VEeI-
ordnet, daß usgaben für Kırchen und Kıultuskosten nicht on der (je-
meılnde als solcher, sondern VOIN den Parochianen bestreiten selen. ber

blieb trotzdem beiım alten (Gjewohnheitsrecht. Seit 1841 wurde die Kir-
chenbaupflicht ohl noch öÖfter bestritten, der Unterschied zwischen po litı-
scher (jemeinde un Kirchengemeinde nachdrücklicher hervorgehoben, ber der
Bestand des Gewohnheitsrechtes konnte nıcht in Abrede gestellt werden. LEine
stattliche RKeihe Ol beweilskräftigen Fällen, die der Autor us den Akten
zusam menstellt, bestätigt die ununterbrochene Fortdauer dieses (jewohn-
heitsrechtes uf dem (jebiete des ehemaligen Fürstbistums. S 1st In der
A°nt auffällig, daß 1ın einem parıtätischen Staat sich ein solches eG HIS
ut den heutigen Tag erhalten konnte, obwohl manche Härte
Andersgläubige In S1IC schließt Im Anhange wırd noch eigens dıe
Frage der Kırchenbaupflicht der politischen (jemeinde Holzhausen des
Näheren dargestellt ; das Ergebnis ist dıe bestimmte Erklärung dieser (Je-
meıinde, daß S1Ee ZUr Baubestreitung verpflichtet Se1 und ebenso autet das
Urteil des Kreisausschusses Höxter ), daß der politischen (jemeinde
dıe Baupflicht nach Ortsrecht obliegt

DDie verdienstvolle und mühsame Arbeit Linneborns 15 eIn wichtiger
Beltrag TUr die Geschichte der kırchlichen Baupflicht, denn s1e eCc viele
Tatsachen auf, die auch anderswo Geltung haben. RBei uns in Qesterreich
War VOT alters uch nıcht viel anders, da gab auch keinen Unter-
schied zwıischen politischer nd farrgemeinde. i Me (jemeinden 1atten das
gesamte Kırchenrechnungswesen und die Obsorge tür dıe Kultusbedürfnisse
in Händen. In 1ro ist vielfach heute noch eingerichtet und De-
STEe. dıe Observanz, daß dıe (jemeinden HB den Abgang des Kıirchenver-
mögens autzukommen haben ret durch: die Landesordnungen (1860)
und die (jesetze ur Regelung der interkonfessionellen Verhältnisse (1874)
hat dıe althergebrachte Ersatzstellung der politischen (jemeinde tür die
Pfarrgemeinde ıne Aenderung erfahren und die eıträge tür ultusbedürt-
nisse onnen nicht mehr VO  — den politischen Gemeinden als solchen, SOM -
dern mussen on en katholischen Pfarrinsassen aufgebracht werden. DIie
Patronatsverhältnisse sind bei hingegen wieder anders hbeschalften WI1IEe
1im deutschen Reiche und daher die Kirchenbaupflicht auch durch beson-
dere gesetzliche Bestimmungen geordne(. Wer immer sich für die wichtige
rage der kirchlichen Baulast interessiert, möge zZzu dem vortrefflichen er

Iınden.
Linneborns orelifen, ird reiche Anregung Z weiterem Forschen darın

Salzburg. CAHT Greinz.


